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Franz Lau (Hrsg.) rbe und Verpflichtung. Reformationsgedenkbuch
Berlin (Ew Verlagsanstalt) 1967 212 SE geb MD  Z 88  O
Dıie Verfasser, „vier evangelische Theologen A2US der Deutschen Demokratischen

Republik“, wenden sich miıt ihrer Schrift 13 erster Linıie“ die Evangelischen
1n der DDR un: darüber hinaus „alle evangelischen Ki:rchen“. Be1 diesem Anlie-
SCHL hat ‚BFE  — nıcht eiıne Weiterführung der Forschung, sondern eine allgemeiner SC-
haltene Unterrichtung AA Dieselbe erfolgt, und WAar 1n einem ökumen1-
schen Sınne, der protestantischen Glorifizierungen abhold ISE: der oftene Fragen iıcht
verschweigt un der siıch uch VOTLr Kritik nıcht scheut. IDer Herausgeber unterrichtet
ber „Die gegenwärtıge Diskussion Luthers Thesenanschlag“, die Ja eın 1n den
Gemeinden bekanntes Geschehen 1n Frage gestellt hat Dabe:;i andelt sıch
einen leicht überarbeiteten Wiederabdruck eines Aufsatzes, der auch 1mM Luther-
ahrbuch 1967 erschienen 1St. FEınen 1Nnwe1ls darauf vermiıißt 839028 ber. Vielleicht
hätte hier auch manches kürzer gefafßt seıin können. Denn Lau berichtet nıcht L1LUX
ber die etzten Veröffentlichungen Zu Thesenanschlag, die VOr Abschlufß seıner
Arbeıt einsehen konnte, sondern auch ber die Entstehung des Gelehrtenstreites, die
schon Ööfters yeschildert worden 1St. Dankenswert 1St dagegen, da{fß die „Doku-

SW Ablaßstreit“ besprochen werden, wobei der Verfasser datür eintritt, den
Brief Luthers Bischof Hıeronymus Scultetus (WA Br ,  n nıcht auf
Februar, sondern Maı 1518 datieren. Leider konnten die 1967 erschienenen Ar-
beiten VO  3 Iserloh und Bornkamm 1in diesem Bericht nıcht mehr behandelt werden,
1n dem ber eın zuverlässiger und allzgemein verständlicher FEinblick 1n die
Problematıik vermittelt wird.

„Reformation als Problem und bleibende Aufgabe der Kirche“ heißt das Thema
des Beıtrages VO  ; Joachim Rogge. Hıiıer wird iıcht 1Ur auf moderne evangelische
Reformbestrebungen kritisch eingegangen, sondern N wiırd VOor allem auch der Be-
oriff des Reformatorischen untersucht. Da el werden wichtige Aussagen ber
Luthers Verständnis VO  3 Kirche gemacht. In bezug auf die Aussagen Luthers ber
dıe Retormation der Christenheit hätte INa sıch allerdings eine stärkere Berück-
sichtigung des Jungen Wiıttenbergers denken können, der Ja schon damals mıt allem,
Was nach Ketzereı aussah, nichts Ltun haben wollte.

In kontroverstheologische Fragen führen schließlich die Autfsätze VO Gottfried
Voingt „Rechtfertigungspredigt als ökumenischer Auftrag“ un VO  a Ulrich Kühn
„Die Reformation 1im L1 der gegenwärtigen katholischen Theologie“. Voigt be-
tOnt nachdrücklich die zentrale Bedeutung der Rechtfertigung, die nıicht als „all-
gemeıne Wahrheit“, sondern als „ein Geschehen“ verstanden wıssen will, und deren
Verkündigung AB die COkumene einzubringen und in ihr vernehmbar machen“
se1. In welchem Ma(fße Luthers Rechtfertigungslehre bereits Jetzt VO  e} der deutschen
katholischen Forschung eachtet wırd praktisch wırd 1Ur diese VO:  3 Kühn be-
andelt, nıcht die gesaMTE „gegenwärtige katholische Theologie“! wiırd AUS dem
etzten Beıitrag des Gedenkbuches eutlich. Dessen Vertasser ann sıch War auf
äaltere Übersichten ber katholische Lutherforschung stutzen, hat ber doch 1n einer
gut lesbaren un! klar gegliederten Übersicht eigene Akzente gBESCLZT, in der auch die
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Divergenzen nıcht verschwiegen werden. Die VO  a} den Verfassern gewünschte Un-
terrichtung der Gemeinden un die Stellungnahme aktuellen Problemen 1St alles
in allem gelungen. Ihnen gegenüber fallen einıge weniıge kleinere Unrıichtigkeitenaum 1Ns Gewicht.

Erlangen Gerhard Müller

Hans-Martin Barth Der Teufel und Jesus Christus 1n der T O=
10 Forschungen ZuUur Kirchen- un Dogmengeschichte,
Band 19) Göttingen (Vandenhoeck Ruprecht) 1967 DD d kart.
eıt der 1n vielen Ergebnissen noch immer gültigen Studie VO:  - Hans Preuß

„Die Vorstellungen VO Antichrist 1m spateren Mittelalter, bei Luther un in der
konfessionellen Polemik“ (Leipzig stand ine Untersuchung über die Satano-
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logıe bei Luther Einbeziehung der NEeCUCIECHN Forschungsergebnisse, die nnerhalb
der Luther-Literatur vorliegen, noch AUuUS.

Diese Lücke wird mMi1t der vorliegenden Untersuchung, die als Erlanger Diasser-
tatıon bei Wilhelm Maurer angetertigt worden 1St, geschlossen.

In drei großen Hauptteilen enttaltet der Vertasser den Ansatz Luthers, der in
der rundlegenden dialektischen Verknü fung VO Christologie un Satanologie
beste Schwerpunkte der Darstellung ste len einerseits die Erörterungen ber
die verbreitete Interpretation des Rechtfertigungsgeschehens durch Aulen un:!
seiıne schwedischen nd angelsächsischen Schüler dar vgl bes und 61
nd andererseits die Hinweise auf dıe durch den Deus absconditus SCZOSCHNCH Gren-

des christologischen Ansatzes Lucrhers 158
Der Vertasser kann sowoh! die— verbreitete — Auffassung widerlegen, in Luthers

Denken der Teutel lediglich eın „Rudiment Aaus der Glaubenswelt des Mittel-
alters“, als auch jene nicht minder verbreıtete Annahme, der Teutel stelle „einen
Ar int rierenden, jedoch letztlich NUur peripheren Bestandteil der Theologie
Luthers“ L  m  QQ Der „theologische Ort“ der Satanologie Luthers innerhalb der hri-
stologıe Luthers bedingt die zentrale Bedeutung der Satanologie in Luthers T heo-
og1e iNnsgesamt. Der Vertasser faßt das Ergebnis seiner Untersuchung 7 A, tolgen-

derm C] ZUSam  eXKi.: „Da siıch NUu ‚OtTt teuflisch und der Teutel gyöttlich verhalten
kann, S$1N' tür den Menschen hne Christus Gott und Teutel ununterscheidbar.
Luther nımmt den Menschen die Möglichkeıit, an eıner vorgegebenen Tabelle
von ‚Eigenschaften‘ bestimmen, wWer Ott und wWwWe Teutel ISt. Luther kennt DUr
ine Möglichkeıit, zwischen Gott un! dem Teutel unterscheiden: Nur Blick
aut Jesus Christus tretien tür den Glaubenden Gott Uun! Teutel auseinander“ D
209)

Marburg/Lahn Ernst-Wıilhelm ohls

Guido Kısch Melanchthons Rechts- und Sozıj:allehre. Berlin de
Gruyter N Co.) 1967 301 S TE veb On
Zu echrt bemerkt der Vert., da das Thema ‚Melanchthon als Jurist‘ der

NCUCIEN Forschung unbearbeitet geblieben 1St (D 20) betrift+ dieser Mißstand
nicht DUr Melanchthon. (Für Calyvın hıegt die eingehende Darstellung VO  - Bohatec,
Calvin un das Recht, vor). Es ware der Zeıt, daß die rechtlichen Voraussetzun-
SC der Reformation Uun!: das durch sı1e begründete Kirchenrecht aut breiter Basıs
untersucht würden. Über Spezialuntersuchungen Heckel, Maurer a.) ISt die
Forschung nıcht hinausgelangt. Sicherlich würden sıch ftür die Reformationsgeschichte
Sanz Cu®e Gesichtspunkte ergeben.

Unberückssichtigt bleibt in dem Buch Melanchrthons Lehre VO! Widerstandsrecht,
as Verhältnis VO. Kirche und welrtlicher Obrigkeit und seın Verständnis des Eıgen-
Cums, Zinsverbots und der Ehe (S 30) Kisch behandelt elanchthons Grundver-
ständnis der Rechtswissenschaft, un ‚WarTr des Zivilrechts. Dıie Ergebnisse rechtter-
tıgen die Stoffbeschränkung. Der bekannte Rechtsgeschichtler kommt dem Ergeb-
n1S, „daß Melanchthons Interesse für Gesetze, Recht und Rechtswissenschaft ihm Aus
der intensıven Beschäftigung miıt der Bibel erwachsen ISt. Aktuelle Tagespro-eme erforderten eın tieferes Versenken in die Geschichte und Problematik des
Rechts“ S 48 t)

Im ersten Teil geht der ert. den umfangreichen Beziehungen Melanchthons
den Juristen seiner eIit nach, seinen Vorbildern und Schülern. rik Wolts Urteil
WIr bestätigt: „Melanchthon wurde Z.U) ersten Vermiuttler zwischen reformatori-
scher Theologie und humaniıistischer Jurisprudenz“ (S

Im Hauptteil WIFr'! austührlich Melanchthons anfänglicher Hochschätzung des
mosaischen Gesetzes tür die zıvile Rechtsprechung Uun:! der Abkehr VO:! ihr nachge-
Sgangen. Der spätere Kurfürst VO  3 Sachsen, Johann der Beständige, wollte noch 1m
Jahr 1524 das römische und kanonische echt durch das mosaische echt
(S 105) Das Bekenntnis ZuU römischen echt durchzieht 1in der Folgezeit die zahl-
reichen Juristischen Reden Melanchthons Seine Verteidigung dieses echts hat ihre


